
Berichtigung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 414/2013 der Kommission vom 6. Mai 2013 
zur Festlegung eines Verfahrens für die Zulassung gleicher Biozidprodukte gemäß der Verordnung 

(EU) Nr. 528/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates 

(Amtsblatt der Europäischen Union L 125 vom 7. Mai 2013) 

Auf Seite 5, Artikel 5 

anstatt:  „Abweichend von Artikel 30 der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 entscheidet die befasste zuständige 
Behörde innerhalb von 30 Tagen nach der Validierung des Antrags gemäß Artikel 3 oder gegebenenfalls 
innerhalb von 30 Tagen nach dem späteren Zeitpunkt der Annahme der entsprechenden Entscheidung 
über das betreffende Referenzprodukt, ob die Zulassung eines gleichen Produkts gemäß Artikel 19 der 
genannten Verordnung erteilt oder verweigert wird.“ 

muss es heißen:  „Abweichend von Artikel 30 der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 entscheidet die befasste zuständige 
Behörde innerhalb von 60 Tagen nach der Validierung des Antrags gemäß Artikel 3 oder gegebenenfalls 
innerhalb von 60 Tagen nach dem späteren Zeitpunkt der Annahme der entsprechenden Entscheidung 
über das betreffende Referenzprodukt, ob die Zulassung eines gleichen Produkts gemäß Artikel 19 der 
genannten Verordnung erteilt oder verweigert wird.“  
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